
SATZUNG 
 

für die öffentliche Entwässerungsanlage des Marktes  Schnaittach 
(Entwässerungssatzung – EWS - ) 

vom 22. Juni 2005, 
 zuletzt geändert am 21. Februar 2014 

 
 

Aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) sowie Art. 41 b Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes 
(BayWG) erlässt der Markt Schnaittach folgende Satzung für die öffentliche Entwässerungs-
anlage des Marktes Schnaittach (Entwässerungssatzung -EWS -)  
 
 

§ 1 
 

Öffentliche Einrichtung 
 
(1) Der Markt Schnaittach betreibt zur Abwasserbeseitigung nach dieser Satzung eine Ent-

wässerungsanlage als öffentliche Einrichtung für das Gebiet des Marktes Schnaittach mit 
Ausnahme der Gemeindeteile Frohnhof, Götzlesberg, Reingrub, Lochhof, Schäferhütte, 
Kaltengherberge und Hinterhof.  

 
(2) Art und Umfang der Entwässerungsanlage bestimmt der Markt. 
 
(3) Zur Entwässerungsanlage des Marktes gehören auch die im öffentlichen Straßengrund 

liegenden Grundstücksanschlüsse. 
 
 

§ 2 
 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 
 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder 
Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbind-
liche planerische Vorstellungen vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen.  

 
(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten 

auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berech-
tigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften 
als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 3 
 

Begriffsbestimmungen 
 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-

schaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder 
sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder be-
festigten Flächen abließt. 
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 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in 

landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser ein-
schließlich Jauche und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbrin-
gen bestimmt ist insbesondere das menschliche Fäkal-
abwasser. 

 
Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder 

Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke 
wie z.B. Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

 
Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Schmutzwasser. 
 
Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Schmutzwas-

ser bestimmt. 
 
Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von Niederschlags-

wasser. 
 
Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen ge-

sammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum 
Gewässer. 

 
Grundstücksanschlüsse sind die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht; 
(Anschlusskanäle) soweit kein Kontrollschacht gefordert wird bis max. 1 m 

innerhalb des Grundstücks. 
 
Grundstücksentwässerungs- 
anlagen sind die Einrichtungen eines Grundstücks, die dem Ablei-

ten des Abwassers dienen, bis einschließlich des Kon-
trollschachts. 

 
Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflus-

ses und für die Entnahme von Abwasserproben. 
 
 

§ 4 
 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe 
dieser Satzung an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen wird. Er ist be-
rechtigt nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 alles Abwasser in die öffentliche Entwässe-
rungsanlage einzuleiten. 

 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 

durch einen Kanal erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht ver-
langen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche 
Grundstücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde. 

 
(3) Die Gemeinde kann den Anschluss eines Grundstücks versagen, wenn der Anschluss 

wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen 
Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es 
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sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

 
(4) Abwasserintensive Einleiter sind zum Anschluss nach Maßgabe der von der Gemeinde 

festzusetzenden besonderen Bedingungen berechtigt. Die Bedingungen können auch in 
einer Sondervereinbarung festgesetzt werden; § 7 findet entsprechende Anwendung. 

 
 

§ 5 
 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die öf-

fentliche Entwässerungsanlage anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang 
besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, unbebaute Grundstücke an die 

öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen, wenn außer Niederschlagswasser wei-
teres Abwasser anfällt oder wenn die oberirdische Ableitung des Niederschlagswassers 
ungenügend ist oder Missstände zur Folge hat. 

 
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung 

Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 
 
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge 

oder Beschaffenheit zur Folge haben können, muss der Anschluss vor der Schlussab-
nahme des Baues hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schrift-
licher Aufforderung durch die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustel-
len. 

 
(5) Auf Grundstücken, die an der öffentlichen Entwässerungsanlage angeschlossen sind, ist 

alles Abwasser nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 in die öffentliche Entwässerungsanlage 
einzuleiten (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle 
Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die dafür erforderli-
che Überwachung zu dulden. 

 
(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Niederschlagswasser, sofern dessen 

Versickerung oder anderweitige Beseitigung ordnungsgemäß möglich ist.  
 
 

§ 6 
 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum 

Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch un-
ter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 

 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 

werden. 
 
 

§ 7 
 

Sondervereinbarungen 
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Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann die Gemeinde 
durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. Für diese gelten die 
Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend, so-
weit nicht die Sondervereinbarung etwas anderes bestimmt. 

§ 8 
 

Grundstücksanschluss 
 

(1) Die Grundstücksanschlüsse werden vom Markt hergestellt, angeschafft, verbessert, er-
neuert, verändert, beseitigt und unterhalten. Der Markt kann, soweit die Grundstücksan-
schlüsse nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungsanlage sind, auf Antrag zu-
lassen oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grund-
stücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, anschafft, verbessert, erneuert, verändert, 
beseitigt und unterhält; die §§ 10 mit 12 gelten entsprechend. 

 
(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. 

Sie bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche 
der Grundstückseigentümer werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
(3) Das Benützen der gemeindeeigenen öffentlichen Straßen zur Führung der Grundstücks-

anschlüsse ist im erforderlichen Umfang kostenlos gestattet. 
 
(4) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage ange-

schlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, 
den Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von 
Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit 
diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück an-
fallenden Abwassers erforderlich sind. 

 
 

§ 9 
 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 
(1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen wird, ist 

vorher vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu ver-
sehen, die nach den anerkannten Regeln der Abwassertechnik herzustellen, zu betrei-
ben, zu unterhalten und zu ändern ist. 

 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer Grundstückskläranlage zu verse-

hen, wenn das Abwasser keiner Sammelkläranlage zugeführt wird. Die Grundstücksklär-
anlage ist auf dem anzuschließenden Grundstück zu erstellen; sie ist Bestandteil der 
Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht vorzusehen. Die 

Gemeinde kann verlangen, dass an Stelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Mess-
schacht zu erstellen ist. 

 
(4) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, so kann die Gemeinde vom Grundstücksei-

gentümer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässe-
rung des Grundstücks verlangen. 

 
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat sich jeder Anschluss-

nehmer selbst zu schützen. Für Schäden durch Rückstau haftet die Gemeinde nicht. 
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(6) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich 
geeignete Personen ausgeführt werden. 

 
 

 
§ 10 

 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind der 

Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstückes im Maßstab 1:1000, 
 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitun-
gen und im Falle des § 9 Abs. 2 die Grundstückskläranlage ersichtlich sind, 

 
c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im 

Maßstab 1:100 bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- 
und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Ge-
fälle der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

 
d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit 

erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über 
 

- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn 
deren Abwasser mit erfasst werden soll, 

 
- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 

 
- die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge, 

 
- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 

 
- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, eine beabsichtigte Vorbehandlung des Ab-

wassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemes-
sungsnachweisen. 

 
 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Be-

triebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbe-
handlung beabsichtigten Einrichtungen. 

 
(2) Die Pläne haben den bei der Gemeinde aufliegenden Planmustern zu entsprechen. Bei 

Neubauten können die gemäß Abs. 1 erforderlichen Unterlagen in den Bauvorlagen ein-
gezeichnet oder diesen beigeheftet werden. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und 
Planfertigern zu unterschreiben. 

 
(3) Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Grundstücksentwässerungsanlagen den Best-

immungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt die Gemeinde schrift-
lich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück. Die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt 
werden. Andernfalls setzt die Gemeinde dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine 
angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut ein-
zureichen. 
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(4) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlagen darf erst nach 
schriftlicher Zustimmung der Gemeinde begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht 
nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 
(5) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen. 

§ 11 
 

Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerung sanlage 
 
(1) Die Grundstückseigentümer haben der Gemeinde den Beginn des Herstellens, des Än-

derns, des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens drei Tage 
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den mit der Ausführung Beauftragten zu 
benennen. Muss wegen Gefahr in Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so 
ist der Beginn innerhalb 24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 

 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Alle Leitungen dürfen nur mit 

vorheriger Zustimmung der Gemeinde verdeckt werden. Anderenfalls sind sie auf Anord-
nung der Gemeinde freizulegen. 

 
(3) Die Grundstückseigentümer haben zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und 

Werkstoffe bereitzustellen. 
 
(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen Frist durch die Grundstücksei-

gentümer zu beseitigen. Die Beseitigung der Mängel ist der Gemeinde zur Nachprüfung 
anzuzeigen. 

 
(5) Die Gemeinde kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlagen nur mit ihrer 

Zustimmung in Betrieb genommen werden. 
 
(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanla-

ge durch die Gemeinde befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausfüh-
renden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschrifts-
mäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

 
 

§ 12 
 

Überwachung 
 
(1) Die Gemeinde ist befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, 

Abwasserproben zu entnehmen und Messungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die 
Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn die Gemeinde sie nicht selbst unter-
hält. Zu diesem Zweck sind den Beauftragten der Gemeinden, die sich auf Verlangen 
auszuweisen haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu gewähren und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstückseigentümer werden davon vorher 
möglichst verständigt; das gilt nicht für Probeentnahmen und Abwassermessungen. 

 
(2) Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unter-

haltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Störungen anderer Einleiter 
und Beeinträchtigungen der öffentlichen Entwässerungsanlage ausschließt. 

 
(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit er-

heblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt, kann die Gemeinde den Einbau und 
den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. 
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(4) Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an den Grundstücksan-
schlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrich-
tungen und etwaigen Vorbehandlungsanlagen unverzüglich der Gemeinde anzuzeigen. 

 
(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten auch für die Benutzer der Grund-

stücke. 
§ 13 

 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grunds tück 

 
Abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind außer Betrieb zu setzen, sobald ein Grundstück 
an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen ist; das gleiche gilt für Grundstücks-
kläranlagen, sobald die Abwässer einer ausreichenden Sammelkläranlage zugeführt werden. 
Sonstige Grundstücksentwässerungseinrichtungen sind, wenn sie den Bestimmungen der  
§§ 9 bis 11 nicht entsprechen, in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grund-
stück an die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen ist. 
 
 

§ 14 
 

Einleiten in die Kanäle 
 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden. 

 
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden kann, bestimmt die Gemein-

de. 
 
 

§ 15 
 

Verbot des Einleitens 
 
(1) Stoffe, die die öffentliche Entwässerungsanlage oder die dort beschäftigten Personen 

oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen oder die den Be-
trieb der öffentlichen Entwässerungsanlage erschweren, dürfen nicht eingeleitet werden. 

 
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
 

a) feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Müll, Lumpen, Dung, Schlachtabfälle, 
Küchenabfälle, Abfälle aus obst- und gemüseverarbeitenden Betrieben, ferner 
Schutt, Sand, Asche, Schlacke, Treber, Hefe, Schlämme aus Vorbehandlungsanla-
gen, Inhalt von Abortgruben; 

 
b) Stoffe, die Ablagerungen, Verstopfungen oder Verklebungen in den Kanälen verursa-

chen; 
 

c) feuergefährliche, zerknallfähige, giftige, infektiöse, radioaktive Stoffe; 
 

d) Jauche, Silosickersaft, Molke, Töteblut aus Schlächtereien, Räumgut aus Benzin-, Öl- 
und Fettabscheidern; 

 
e) größere Farbstoffmengen; 

 
f) Gase und Dämpfe; 

 



Satzung für die Entwässerungsanlage des Marktes Schnaittach (Entwässerungssatzung – EWS - )  Seite 8 von 10 
vom 22. Juni 2005, zuletzt geändert am 21. Februar 2014 

g) Abwasser aus Grundstückskläranlagen, wenn eine Sammelkläranlage vorhanden ist; 
 

h) Abwasser aus Gewerbe- und Industriebetrieben, das 
 

- schädliche Ausdünstungen oder üble Gerüche verbreitet, 
- wärmer als + 35o C ist, 
- einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 hat, 
- aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
- mehr als 20 mg/l unverseifbare Kohlenwasserstoffe enthält,  
- größere Mengen oder ungelöste, insbesondere chlor- oder fluorhaltige organische 

Lösungsmittel enthält, 
- schädliche Konzentrationen an Schwermetallverbindungen, Cyanid, Phenolen 

oder anderen Giftstoffen aufweist, 
- als Kühlwasser benützt worden ist; 

 
(i) Grund- und Quellwasser. 

 
(3) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinne der Absätze 1 und 2 zulassen, 

wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder 
schädigende oder den Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage erschwerende Wir-
kung verlieren. In diesem Fall hat er der Gemeinde eine Beschreibung nebst Plänen in 
doppelter Fertigung vorzulegen. Die Gemeinde kann die Einleitung der Stoffe zulassen, 
erforderlichenfalls nach Anhörung der für den Gewässerschutz zuständigen Sachver-
ständigen. 

 
(4) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpflichteten, die das 

Einleiten von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 durch entsprechende Vorkehrungen an 
der öffentlichen Entwässerungsanlage ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

 
(5) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in 

die öffentliche Entwässerungsanlage gelangen, ist die Gemeinde sofort zu verständigen. 
 
 

§ 16 
 

Abscheider 
 

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten wie z.B. Benzin, Benzol, Öle und Fette mit 
abgeschwemmt werden können, sind in die Grundstücksentwässerungsanlage Abschei-
der einzuschalten. 

 
(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen Zeitabständen und bei Bedarf entleert werden. 

Die Gemeinde kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Entleerung verlangen. Das 
Abscheidegut ist schadlos zu beseitigen. 

 
 

§ 17 
 

Untersuchung des Abwassers 
 

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Ab-
wassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder 
Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 
fallen. 
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(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, untersuchen las-
sen. Die Gemeinde kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 eingebauten Überwa-
chungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt wer-
den. 

 
(3) Die Beauftragten der Gemeinde und die Bediensteten der für die Gewässeraufsicht zu-

ständigen Behörden können die anzuschließenden oder die angeschlossenen Grundstü-
cke betreten, wenn dies zur Durchführung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 
Maßnahmen erforderlich ist. 

 
 

§ 18 
 

Haftung 
 
(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch Betriebsstörungen der öffentlichen 

Entwässerungsanlage oder durch Rückstau infolge von unabwendbaren Naturereignis-
sen, insbesondere Hochwasser, hervorgerufen werden. 

 
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus dem Benützen der öffentlichen Entwässe-

rungsanlage ergeben nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für eine ordnungsgemäße Benut-

zung der Entwässerungsanlage des Grundstücks nach den Vorschriften dieser Satzung 
zu sorgen. Sie haften der Gemeinde für alle Schäden und Nachteile, die ihr infolge des 
mangelhaften Zustands oder satzungswidriger Benutzung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage entstehen. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 19 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
 
2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12Abs. 4 und 5 und § 17 Abs. 1 festgelegten 

Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflichten verletzt, 
 
3. entgegen § 10 Abs. 4 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstellung oder Ände-

rung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 
 
4. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwässer in die öffentliche Entwässe-

rungsanlage einleitet. 
 
 

§ 20 
 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 
 

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 
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(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 

 
 
 

§ 21 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.(Fn.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
1. Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der ursprünglichen Fassung vom 22. Juni 2005. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungssatzungen. 


